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Wir bitten parallel um Prüfung, ob eine Unterbringung der von uns als erforderlich angesehenen
Maßnahmen zur Förderung nachhaltiger Mobilität (Maßnahmen wie z.B. eine niedrige Anzahl an
Kfz-Stellplätzen, eine erhöhte Anzahl an Fahrradplätzen, auch für Lastenräder und komfortable
Abstellmöglichkeiten oder ein Carsharing-Angebot) mit dem städtebaulichen Vertrag rechtssicher
eingefordert werden kann, so dass die Formulierung gegebenenfalls bestenfalls entfallen könnte.

Verordnung
In § 2 Pkt. 2 wird die Zulässigkeit von Tiefgaragen auch außerhalb der überbaubaren Grundstücks-
flächen als zulässig festgesetzt.
Damit soll es offenbar keine Einschränkungen geben, die Anzahl an Kfz-Stellplätzen im Sinne der
Mobilitätswende zu begrenzen.
Diese Formulierung bitten wir zu ändern oder zu ergänzen, um die schon in unseren v.g. An-
merkungen zur Begründung erwähnten Maßnahmen zur Förderung nachhaltiger Mobilität nicht zu
verunmöglichen.
Ggf. sind hierzu auch Vereinbarungen im städtebaulichen Vertrag zu treffen, wie bspw. die Begren-
zung der Anzahl an Stellplätzen.
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